
 
 
 
 
 

 
DJK Südwest Köln 1920/27 e.V. 

Vereinssatzung 

Stand: 26. September 2025 
 
 
§ 1 Name und Wesen 

(1) Der Verein führt den Namen DJK Südwest Köln 
1920/27 e.V. Der Namensteil „DJK“ ist die Abkür-
zung für „Deutsche Jugendkraft“. 

(2) Der Verein organisiert Sport in religiöser und welt-
anschaulicher Offenheit für Aktive aller Altersklas-
sen. 

(3) Die Vereinsfarben sind Rot-Schwarz. 

(4) Der Verein ist Mitglied des DJK-Diözesanverband 
Köln e.V. (katholischer Sportverband der Diözese 
Köln), im Folgenden „DJK-Sportverband“, dem er 
seine Satzung sowie deren Änderung zur Genehmi-
gung vorlegt. 

(5) Der Verein ist Mitglied im Stadtsportbund Köln e.V. 
und in den für die betriebenen Sportarten zuständi-
gen Fachverbänden. 

(6) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenord-
nung (§§ 51-68, „Steuerbegünstigte Zwecke“). Er ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel des Vereins 
dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwen-
det werden. 

(7) Die gegenwärtigen und zukünftigen Mittel des Ver-
eins dürfen nur für die Förderung des Sports, die 
Förderung der Gemeinschaft der Mitglieder und für 
in dieser Satzung beschriebene Zwecke verwandt 
werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten für ihre 
Mitgliedschaft keine Zuwendung aus Mitteln des 
Vereins. Bei ihrem Ausscheiden erhalten sie weder 
Entschädigung noch Zuwendung sonstiger Art aus 
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausga-
ben, die den in dieser Satzung festgelegten Zielen 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-
ßig hohe Vergütung begünstigt werden. Aufwen-
dungen, die von Amtsträgern oder Mitgliedern im 
Interesse des Vereins gemacht werden, können 
nach vorheriger Beschlussfassung durch den Ver-
einsvorstand erstattet werden. Es besteht die Mög-
lichkeit, nach Vereinsvorstandsbeschluss Mitarbei-
ter gegen Entgelt anzustellen. Darüber hinaus wer-
den Vereinsämter grundsätzlich ehrenamtlich aus-
geübt. Abweichend davon können angemessene 
Vergütungen nach § 3 Nr. 26a EStG bezahlt werden. 
Die Entscheidungen darüber trifft der Vorstand. 

(8) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(9) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Köln eingetragen. 

(10) Der Sitz des Vereins ist Köln. 

(11) In seiner Struktur und Aufgabenstellung ist der Ver-
ein selbstständig und unabhängig. 

 

§ 2 Ziele und Aufgaben 

(1) Der Verein will seinen Mitgliedern ein vielfältiges, 
auf unterschiedliche individuelle Voraussetzungen 
und Anforderungen ausgerichtetes Sportangebot 
ermöglichen. Dabei bekennt er sich zur gleichbe-
rechtigten gesellschaftlichen Teilhabe aller Men-
schen auf der Grundlage der christlichen Botschaft. 
Vermittelt werden sollen über den Sport christliche 
Werte wie Fairness, Respekt vor den Fähigkeiten an-
derer und Übernahme von Verantwortung. 

(2) Der Erreichung dieser Ziele dienen folgende Aufga-
ben: 

• Der Verein fördert den Sport, 

• sorgt für geeignete Übungsleiter, angemessene 
Sportstätten und Ausrüstung, 

• bietet Bildungsgelegenheiten an, 

• fördert den eigenen Führungsnachwuchs, 

• führt Gemeinschaftsveranstaltungen durch und 

• fördert Freizeit und gemeinschaftliche Erleb-
nisse. 

(3) Der Verein sorgt für Maßnahmen zum Schutz vor 
körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt 
im Sport. 

(4) Er sorgt für ausreichenden Versicherungsschutz und 
Maßnahmen zur Unfallverhütung entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben. 

(5) Er nimmt an den Veranstaltungen von DJK- und 
Fachverbänden teil. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann werden, wer die Ziele und Aufgaben 
des Vereins anerkennt. Formulierungen zu Perso-
nen oder Mandaten in dieser Satzung beziehen sich 
jeweils auf die Funktion und schließen den gleichbe-
rechtigten Zugang für weibliche und männliche Mit-
glieder ein. 

(2) Der Verein unterscheidet in der Mitgliedschaft: 

• Aktive Mitglieder, die regelmäßig Sport treiben 
oder aktiv in der Führung tätig sind, 

• Passive Mitglieder, die bereit sind, die Aufgaben 
des Vereins zu fördern und einen finanziellen 
Beitrag zu leisten (Fördermitglieder), 

• Ehrenmitglieder. 

(3) Mitglieder mit vollendetem 16. Lebensjahr haben 
Stimmrecht sowie aktives und passives Wahlrecht in 
der Mitgliederversammlung. Kandidaten für Ämter 
des geschäftsführenden Vereinsvorstandes (vgl. § 
13 (1 a-d)) müssen am Tag der Mitgliederversamm-
lung, in der sie gewählt werden, das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 



(4) Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des 
Vereinsvorstandes Persönlichkeiten zu Ehrenmit-
gliedern mit Sitz und Stimme in der Mitgliederver-
sammlung ernennen oder Ehrungen für sie beschlie-
ßen.  

 

§ 4 Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Der geschäftsführende Vereinsvorstand nimmt 
neue Mitglieder auf, nachdem ein schriftlicher Auf-
nahmeantrag gestellt wurde. Mit dem Antrag er-
kennt der Antragsteller für den Fall seiner Auf-
nahme diese Satzung an. Bei minderjährigen An-
tragstellern bedarf es der Einwilligung eines gesetz-
lichen Vertreters. 

(2) Die Mitgliedschaft endet durch: 

• Austritt, 

• Ausschluss, 

• Tod. 

(3) Der Austritt muss schriftlich an die Geschäftsstelle 
erklärt werden. Er wird am Ende des bei Zugang lau-
fenden Quartals wirksam. Bis zu diesem Zeitpunkt 
entstandene Verpflichtungen gegenüber dem Ver-
ein bleiben unberührt. 

(4) Mitglieder, die zum Schluss des Geschäftsjahres 
mindestens die Hälfte des jährlichen Vereinsbei-
trags nicht entrichtet haben, können auf Beschluss 
des Vereinsvorstandes ausgeschlossen werden. Der 
Beschluss ist dem betroffenen Mitglied in Textform 
mitzuteilen. Eine vorherige Anhörung des betroffe-
nen Mitglieds ist nicht erforderlich. 

(5) Über den Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Ver-
ein in anderen Fällen entscheidet der Vereinsvor-
stand durch Beschluss, der schriftlich mit Begrün-
dung niederzulegen ist. Der Beschluss ist dem be-
troffenen Mitglied durch Einschreiben mitzuteilen. 
Das betroffene Mitglied soll vor Beschlussfassung 
gehört werden. 

 

§ 5 Pflichten der Mitglieder 

 Die Mitglieder sind verpflichtet, 

(1) Ziele und Aufgaben des Vereins zu unterstützen, 
Satzung und Ordnung des Vereins anzuerkennen so-
wie Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsor-
gane zu befolgen, 

(2) im Sport eine faire und kameradschaftliche Haltung 
zu zeigen und die Pflichten gegenüber den Fachver-
bänden zu erfüllen, 

(3) die pädagogischen Richtlinien der Jugendarbeit des 
Vereins und die Grundsätze ihrer Sportpflege anzu-
erkennen und nach innen und außen zu vertreten 
und 

(4) die festgesetzten Beiträge im Voraus zu entrichten. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Das Mitglied entrichtet einen Mitgliedsbeitrag. Er 
setzt sich zusammen aus dem Vereinsbeitrag, einer 
Aufnahmegebühr und, soweit beschlossen, dem Ab-
teilungsbeitrag. 

(2) Der Vereinsbeitrag wird von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzt. 

(3) Der Abteilungsbeitrag wird von der zuständigen Ab-
teilungsversammlung festgesetzt und bedarf der 
Genehmigung des Vereinsvorstandes. 

(4) Die Mitgliedsbeiträge werden vom geschäftsführen-
den Vereinsvorstand verwaltet. Sofern ein Abtei-
lungsbeitrag erhoben wird, ist dieser abteilungsbe-
zogen zu verwenden. 

(5) Mitglieder, die Sport in verschiedenen Abteilungen 
betreiben, müssen die jeweiligen Abteilungsbei-
träge bezahlen. 

(6) Über Beitragsbefreiungen aus sozialen oder ver-
bandsrechtlichen Gründen und für Ehrenmitglieder 
entscheidet der geschäftsführende Vorstand. 

 

§ 7 Austritt aus dem DJK-Sportverband 

(1) Der Austritt aus dem DJK-Sportverband kann nur in 
einer mit dem einzigen Tagesordnungspunkt „Aus-
tritt aus dem DJK-Sportverband“ mit den üblichen 
Fristen einberufenen Mitgliederversammlung mit 
Dreiviertel-Mehrheit bei Anwesenheit von mindes-
tens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
beschlossen werden. 

(2) Ist bei der ersten Versammlung nicht die erforderli-
che Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send, so ist unverzüglich eine zweite Versammlung 
mit gleichen Fristen und gleicher Tagesordnung ein-
zuberufen, deren Beschlussfähigkeit nicht von der 
Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der abhängt. 

(3) Die Einladung ist gleichzeitig dem DJK-Sportverband 
vorzulegen. 

(4) Das Protokoll ist mit allen Beschlüssen dem DJK-
Sportverband vorzulegen. Der Austritt wird rechts-
kräftig, wenn der DJK-Sportverband ihn nach Erfül-
lung aller bestehenden Verpflichtungen bestätigt. 

 

§ 8 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer fristge-
mäß einberufenen Mitgliederversammlung mit dem 
einzigen Tagesordnungspunkt „Auflösung der DJK 
Südwest Köln“ mit Dreiviertel-Mehrheit bei Anwe-
senheit von mindestens der Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

(2) Ist bei der ersten Versammlung nicht die erforderli-
che Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send, so ist unverzüglich eine zweite Versammlung 
mit gleichen Fristen und gleicher Tagesordnung ein-
zuberufen, deren Beschlussfähigkeit nicht von der 
Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der abhängt. 



(3) Das Protokoll ist mit allen Beschlüssen dem DJK-
Sportverband vorzulegen. 

(4) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermö-
gen an die Pfarrgemeinden St. Nikolaus und Karl 
Borromäus, Köln-Sülz, und an die Pfarrgemeinde St. 
Bruno, Köln-Klettenberg, je zur Hälfte. Die Pfarrge-
meinden müssen das Vereinsvermögen unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke ver-
wenden. 

(5) Liquidator ist der Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

 

§ 9 Organe 

(1) Organe des Vereins sind: 

• Mitgliederversammlung, 

• Vereinsvorstand. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ 
des Vereins. Sie ist zuständig für sämtliche Angele-
genheiten des Vereins, soweit nicht sie selbst oder 
diese Satzung andere Zuständigkeiten bestimmen. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jähr-
lich statt. Die Frist für die Einladung mit Tagesord-
nung beträgt einen Monat vor Versammlungster-
min. 

(3) Unabhängig hiervon ist eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einzuberufen, wenn der Ver-
einsvorstand dies beschließt, oder wenn von min-
destens einem Viertel der Mitglieder ab dem vollen-
deten 16. Lebensjahr ein schriftlicher und begrün-
deter Antrag unterstützt wird. Hierbei ist die Mit-
gliederzahl am Tag des Antragseingangs in der Ver-
einsgeschäftsstelle maßgebend. 

(4) Die Einladung erfolgt in Textform und durch Be-
kanntgabe auf der Internet-Seite des Vereins. 

(5) Anträge für die Mitgliederversammlung müssen 
spätestens zwei Wochen vor Beginn schriftlich an 
den Vereinsvorstand eingereicht werden. Sollen 
Anträge zusammen mit der Einladung bekannt ge-
geben werden, müssen diese spätestens zwei Mo-
nate vor der Mitgliederversammlung dem Vereins-
vorstand vorliegen. Dies gilt grundsätzlich für An-
träge auf Satzungsänderung. 

(6) Über Dringlichkeits- und Initiativanträge, die münd-
lich oder schriftlich in der Mitgliederversammlung 
gestellt werden, kann beraten und abgestimmt 
werden, wenn die Mitgliederversammlung einwil-
ligt. 

(7) Antragsberechtigt sind: 

• Vereinsvorstand, 

• stimmberechtigte Mitglieder. 

(8) Alle anwesenden Vereinsmitglieder, die am Tag der 
Versammlung das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
bilden die Mitgliederversammlung und sind 

stimmberechtigt. 

(9) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, 
wenn die Einladung form- und fristgerecht erfolgt 
ist. 

(10) Die Tagungsorganisation der Mitgliederversamm-
lung obliegt dem Vereinsvorstand. 

(11) Die Versammlung beginnt mit der Feststellung über 

• ordnungsgemäße Einladung, 

• Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder, 

• Beschlussfähigkeit, 

• Zustimmung zu Tagesordnung und Reihenfolge, 

• Wahl des Protokollführers. 

(12) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

• Entgegennahme der Tätigkeitsberichte von Ver-
einsvorstand und Abteilungen, 

• Beratung und Beschlussfassung über Angele-
genheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 

• Entgegennahme und Genehmigung des Jahres-
abschlusses mit Kassenprüfungsbericht, 

• Entlastung des Vereinsvorstandes, 

• Wahl der Vereinsvorstandsmitglieder, 

• Wahl von zwei Kassenprüfern und einem Stell-
vertreter, 

• Beschlussfassung über den Vereinsbeitrag, 

• Beschlussfassung über Satzung und Ordnungen 
des Vereins. 

(13) Wahlen und Bestätigungen erfolgen für den Zeit-
raum von drei Jahren, soweit in dieser Satzung nicht 
abweichend geregelt. 

 

§ 11 Beschlussfassung 

(1) Abstimmungen erfolgen durch Heben der Hand. 

(2) Zur Beschlussfassung ist die einfache Stimmen-
mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, 
soweit die Vereinssatzung keine andere Regelung 
vorsieht. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
Stimmenthaltung und ungültige Stimmen zählen bei 
der Feststellung der Stimmenmehrheit nicht mit. 

(3) Beschlüsse über die Änderung der Vereinssatzung 
bedürfen der Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. 

(4) Geheime Abstimmung erfolgt auf Antrag. 

(5) Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmäch-
tigten ausgeübt werden. Bevollmächtige können 
nur nahe Angehörige des Stimmrechtsberechtigten 
sein, das sind der Ehegatte, der eingetragene Leben-
spartner, volljährige Kinder oder volljährige Ge-
schwister (abschließende Aufzählung).“ 

(6) Für Wahlen beruft die Mitgliederversammlung ei-
nen Wahlleiter. 



(7) Kandidaten für Ämter des Vereinsvorstandes müs-
sen das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(8) Wenn der zu Wählende nicht anwesend ist, muss 
seine Einwilligung zur Annahme der Wahl schriftlich 
vorliegen. 

 

§ 12 Protokoll 

(1) Über die Mitgliederversammlung wird ein Ergebnis-
protokoll gefertigt, das vom Versammlungsleiter 
und dem Protokollführer unterschrieben wird. Das 
Protokoll enthält zusätzlich alle ausdrücklich zum 
Zwecke der Niederschrift abgegebenen Erklärungen 
und die Teilnehmerliste. 

(2) Das Protokoll wird Mitgliedern auf Nachfrage zur 
Verfügung gestellt. 

 

§ 13 Vereinsvorstand 

(1) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

(a) Vorsitzender, 

(b) stellvertretender Vorsitzender, 

(c) Schatzmeister, 

(d) stellvertretender Schatzmeister, 

(e) geistlicher Beirat, 

(f) bis zu drei weitere Vorstandsmitglieder. 

 Den Vereinsvorstand im Sinne § 26 BGB (geschäfts-
führender Vereinsvorstand) bilden die unter § 11 
(1 a-d) aufgeführten Vereinsvorstandsmitglieder. 
Diese sind jeweils zu zweit gemeinsam berechtigt, 
den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu ver-
treten.  

Der Vorstand ist berechtigt, Aufgaben des Tagesge-
schäfts an eine aus einer oder mehreren Personen 
bestehende hauptamtliche Geschäftsführung zu 
delegieren und dieser rechtsgeschäftliche Voll-
macht zur Vertretung des Vereins in diesem Rah-
men zu erteilen. Der Vorstand soll einen Katalog 
von Maßnahmen und Geschäften beschließen, für 
deren Vornahme die Geschäftsführung die Zustim-
mung des Vorstands benötigt. 

Hauptamtliche Mitarbeiter sowie Abteilungsleiter 
dürfen auf Einladung des Vorstands mit beratender 
Funktion, jedoch ohne Stimmrecht, an den Vereins-
vorstandssitzungen teilnehmen.  

(2) Aufgaben des Vereinsvorstandes sind die Leitung 
und die Verwaltung des Vereins nach Maßgabe der 
Satzung, der Ordnungen und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. 

(a) Aufgaben des Vereinsvorstandes sind insbeson-
dere: 

• Aufstellung des jährlichen Haushaltsplanes, 

• Erstellung von Jahresberichten und Jahres-
programmen,  

• Benennung von Delegierten für den 

Diözesanverbandstag, 

• Aufstellung des Jahresabschlusses, 

• Beratung und Beschlussfassung über An-
träge, 

• Benennung der Mitglieder zu besetzender 
Ausschüsse, 

• Feststellung neuer Abteilungsleiter, die in-
nerhalb der einzelnen Abteilungen gewählt 
wurden oder durch den Vereinsvorstand be-
rufen wurden, wenn keine Wahl erfolgte. 

• Kommissarische Bestellung eines Ersatzmit-
gliedes bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung, wenn während der Amtszeit ein 
Mitglied des Vorstands oder eines Aus-
schusses ausgeschieden ist oder Positionen 
unbesetzt geblieben sind. 

(b) Aufgaben des geschäftsführenden Vereinsvor-
standes sind insbesondere: 

• Bearbeitung aller zwischen den Vereinsvor-
standssitzungen anfallenden, insbesondere 
dringenden Angelegenheiten, 

• Information des Vereinsvorstandes über 
seine Tätigkeit. 

(3) Funktionen der Vereinsvorstandsmitglieder: 

(a) Der Vorsitzende ist für die Leitung des Vereins 
verantwortlich, insbesondere für die Verwirkli-
chung dessen Ziele und Aufgaben. Er ist zustän-
dig für die laufenden Geschäfte, beruft Sitzun-
gen oder Versammlungen ein und führt den 
Vorsitz, sofern nicht eine eigene Tagungsleitung 
vorgesehen ist. 

(b) Der stellvertretende Vorsitzende unterstützt 
den Vorsitzenden bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben. 

(c) Der Schatzmeister verwaltet verantwortlich die 
Finanzangelegenheiten des Vereins. 

(d) Der stellvertretende Schatzmeister unterstützt 
den Schatzmeister bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben. 

(e) Der geistliche Beirat fördert und berät den Ver-
ein in allen religiös-erzieherischen Aufgaben. Zu 
seinen besonderen Aufgaben gehört der seel-
sorgerische Dienst an den Vereinsmitgliedern. 

(f) Der Vereinsvorstand kann bei Bedarf eine an-
dere Aufgabenverteilung festlegen. 

(4) Der Vereinsvorstand tagt bei Bedarf, in der Regel 
monatlich. 

 

§ 14 Vereinsjugend 

(1) Die Vereinsjugend ist die Gemeinschaft aller Mit-
glieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 

(2) Der Verein erkennt die Eigenständigkeit seiner Ver-
einsjugend im Rahmen dieser Satzung an. 

(3) Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich im 



Rahmen der Satzung selbständig und entscheidet in 
eigener Zuständigkeit über die Verwaltung und Ver-
wendung der ihr zu fließenden Mittel. Das Nähere 
regelt die Jugendordnung, die von der Jugendver-
sammlung des Vereins beschlossen wird. Die Ju-
gendordnung darf den Regelungen dieser Satzung 
nicht widersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Re-
gelungen dieser Satzung. 

 

§ 15 Abteilungen 

(1) Der Vorstand kann die Gründung von Abteilungen 
beschließen. 

(2) Jede Abteilung wählt für die Dauer von mindestens 
einem Jahr eine - auch mehrköpfige - Abteilungslei-
tung. Der Vorstand bestätigt die Abteilungsleitung 
durch Beschluss. Die Bestätigung kann unter An-
gabe von Gründen abgelehnt werden. Die Mitglie-
der der Abteilung müssen dann erneut eine Abtei-
lungsleitung wählen. Wird die abgelehnte Abtei-
lungsleitung ein zweites Mal gewählt, obliegt die Be-
stätigung der nächsten Mitgliederversammlung. 
Lehnt auch diese Mitgliederversammlung die ge-
wählte Abteilungsleitung ab, muss die Abteilung 
eine neue Leitung wählen.  

(3) Die Abteilungsleitung benennt aus ihrer Mitte einen 
Sprecher als Ansprechpartner für die hauptamtliche 
Geschäftsführung, den Vorstand oder die Mitglie-
derversammlung. 

(4) Die Abteilungen können sich eine Abteilungsord-
nung geben. Die Abteilungsordnung bedarf der Ge-
nehmigung des Vorstandes. Die Abteilungsordnung 
darf den Regelungen dieser Satzung nicht wider-
sprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen die-
ser Satzung. 

(5) Dem Vereinsvorstand obliegt das alleinige Recht, 
Abteilungen aufzulösen. 

(a) Eine Abteilung kann aufgelöst werden, wenn: 

• die Mitglieder der Abteilung die Auflösung 
beschließen und die Abteilungsleitung die 
Auflösung schriftlich beim Vereinsvorstand 
beantragt, 

• die Mehrheit der Mitgliederversammlung 
die Auflösung beschließt, 

• das Verhalten der Abteilung insgesamt ge-
eignet ist, dem Ansehen des Vereines zu 
schaden, 

• fortlaufend Grundsätze der Vereinssatzung 
missachtet werden, 

• unerlaubte Rechtsgeschäfte eingegangen 
werden. 

(b) Voraussetzung für die Auflösung einer Abteilung 
gemäß § 14 (5a), erster Spiegelstrich ist die Ein-
berufung einer Abteilungsversammlung mit 
dem einzigen Tagesordnungspunkt „Auflösung 
der Abteilung“, über die der Vereinsvorstand 
mindestens vier Wochen vorher schriftlich zu 
unterrichten ist.  

(c) Nach Auflösung einer Abteilung fließen alle 

eventuell noch vorhandenen materiellen und fi-
nanziellen Werte der Abteilung dem Gesamt-
verein zu. 

§ 16 Haftung des Vereins 

(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, 
deren Jahresvergütung die jeweils geltende steuer-
liche Ehrenamtspauschale nicht übersteigt, haften 
für Schäden gegenüber Mitgliedern und gegenüber 
dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im In-
nenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schä-
den, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei 
Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Ver-
eins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, so-
weit solche Schäden nicht durch Versicherungen 
des Vereins abgedeckt sind. 

 

§ 17 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) personenbezo-
gene Daten über persönliche und sachliche Verhält-
nisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermit-
telt und verändert. 

(2) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 

(a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicher-
ten Daten; 

(b) Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten 
Daten, wenn diese unrichtig sind; 

(c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten 
Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern we-
der deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen lässt; 

(d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten 
Daten, wenn die Speicherung unzulässig war. 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitgliedern oder 
sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, perso-
nenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem 
der jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zu-
gänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 
26. September 2025 verabschiedet. 


